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Wichtige Mitteilung an unsere Anleger 
Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen der Sondervermögen  

efv-Perspektive-Fonds I 
efv-Perspektive-Fonds II 
efv-Perspektive-Fonds III 

Renditefonds Celle 
CH Global 

GlobalTrends defensiv 
GlobalTrends balance 

Flexibility-Fonds 
 
Die Kostenregelung in den Besonderen Vertragsbedingungen der oben aufgeführten Sondervermö-
gen wird wie folgt geändert: 
 
Der Teilsatz 
 
„darüber hinaus kann die Gesellschaft in Fällen, in denen für das Sondervermögen gerichtlich oder 
außergerichtlich streitige Ansprüche durchgesetzt werden, eine Vergütung in Höhe von bis zu 15 Pro-
zent der für das Sondervermögen vereinnahmten Beträge berechnen;“ 
 
wird mit Wirkung zum 1. Januar 2012 gestrichen. 
 
Die Streichung betrifft folgende Abschnitte der Besonderen Vertragsbedingungen: 
 
Sondervermögen:   Streichung: 
efv-Perspektive-Fonds I   § 6 Nr. 3 h) 2. Teilsatz 
efv-Perspektive-Fonds II   § 7 Nr. 3 h) 2. Teilsatz 
efv-Perspektive-Fonds III  § 7 Nr. 3 h) 2. Teilsatz 
Renditefonds Celle   § 7 Nr. 3 h) 2. Teilsatz  
CH Global    § 7 Nr. 3 h) 2. Teilsatz 
GlobalTrends defensiv   § 7 Nr. 3 h) 2. Teilsatz 
GlobalTrends balance   § 7 Nr. 3 h) 2. Teilsatz 
Flexibility-Fonds   § 7 Nr. 3 h) 2. Teilsatz 
 
Die Kostenänderung unterliegt nicht der Genehmigungspflicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht. 
 
Hamburg, den 6. Juni 2011 
 
Die Geschäftsleitung. 
 
 


